
Jedes Kind, jeder Jugendliche hat das Recht, optima l gefördert und zu Leistungen 
angespornt zu werden. 

 
Schul- und Bildungsgesetze 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Erster Abschnitt 
Auftrag der Schule 
§ 2 
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule 
(9) Der Unterricht soll die Lernfreude der Schülerinnen und Schüler erhalten und weiter 
fördern. Er soll die Schülerinnen und Schüler anregen und befähigen, Strategien und 
Methoden für ein lebenslanges nachhaltiges Lernen zu entwickeln.  
Begabungsförderung 
Der Förderung besonderer Begabungen und Hochbegabtenförderung in NRW liegt ein 
dynamischer Begabungsbegriff zugrunde, d. h. Begabungen entwickeln sich durch 
Wechselbeziehungen und können in diesem Prozess durch pädagogisches Handeln 
unterstützt werden. 
 
In NRW sind Eckpunkte zur individuellen Förderung in einem Rahmenkonzept (Schulgesetz 
NRW u. a. §1 Abs.1, §2 Abs. 11, §50 Abs.3) festgelegt. Für die Ausgestaltung in den 
Schulen ist die Erfahrung der Lehrkräfte ebenso wichtig wie die spezifische Situation einer 
Schule in Bezug auf Lernumgebung, soziale Zusammensetzung der Schülerschaft und 
lokale Voraussetzungen. Ein Konzept, wie Begabungs- und Hochbegabtenförderung am Ort 
der Schule aussehen soll, wird daher von den Beteiligten unter Nutzung der 
Rahmenvorgaben vor Ort erstellt. 
 
Ziel der Arbeit ist auch die Integration einer systematischen Förderung in den Unterricht. 
Dazu gehören für besonders Begabte und Hochbegabte bestimmte Formen der 
Förderplanung (z.B. Möglichkeiten für leistungsfähige Hochbegabte, Umgang mit 
Underachievement). 
 
Bei der Erstellung einer individuellen Förderplanung geht es im Wesentlichen darum, beim 
einzelnen Schüler, der einzelnen Schülerin Potenziale zu finden, Stärken herauszustellen, 
Schwierigkeiten abzubauen und Herausforderungen anzubieten. 

(aus:www.zukunftsschulen-nrw.de/themen/iv-begabungen-foerdern/begabungsfoerderung/) 
  
 


